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Hintergrund 

Die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen wurde 1993 verabschiedet, bevor 
digitale Dienste in der modernen Gesellschaft eine vorherrschende Rolle spielten und Big Data das 
vertragliche Ungleichgewicht zwischen Anbietern digitaler Dienste und Verbrauchern weiter verschärft 
haben. Digitale Dienstleistungen wurden in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie zur Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften als Dienstleistungen definiert, die dem Verbraucher die Erstellung, 
Verarbeitung und Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu Daten in digitaler Form 
oder die gemeinsame Nutzung der von dem Verbraucher oder von anderen Nutzern der entsprechenden 
Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktion mit diesen 
Daten ermöglichen. Es handelt sich daher also um Dienste, die in der Online-Umgebung abgerufen und 
bereitgestellt werden. 

Da es sich bei der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen um eine 
Mindestharmonisierungsrichtlinie handelt und Anbieter digitaler Dienste ihre Dienste oft 
grenzüberschreitend anbieten, ist der derzeitige europäische Rahmen gegen missbräuchliche 
Vertragsklauseln möglicherweise kein wirksames Verbraucherschutzinstrument, wenn Verbraucher 
Verträge mit Anbietern digitaler Dienste abschließen. Wenn die Mitgliedstaaten einen höheren 

                                                             
1   https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/676006/IPOL_STU(2021)676006_EN.pdf 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Diese Studie analysiert gängige Klauseln in Verträgen von Anbietern digitaler Dienste und zeigt auf, wann 
die Klauseln das Gleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien zum Nachteil der 
Verbraucher erheblich verfälschen könnten und daher in den Anwendungsbereich der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen fallen sollten. Darüber hinaus erörtert die Studie die 
Besonderheiten bei der Bewertung der Online-Transparenz allgemeiner Geschäftsbedingungen von 
Anbietern digitaler Dienste sowie die Sanktionen, die ihnen drohen könnten, wenn sie gegen den 
aktuellen Verbraucherschutzrahmen verstoßen. Es werden Empfehlungen ausgesprochen, um die 
Wirksamkeit dieses Rahmens zu verbessern, indem: eine schwarze und graue Liste missbräuchlicher 
Klauseln vorgeschlagen wird, die bestehenden Sanktionen verschärft werden und neue Pflichten für 
Anbieter digitaler Dienste eingeführt werden. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/676006/IPOL_STU(2021)676006_EN.pdf
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Verbraucherschutz bieten, als in der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
vorgesehen ist, können sich Anbieter digitaler Dienste in den verschiedenen Mitgliedstaaten mit 
unterschiedlichen Auslegungen missbräuchlicher Klauseln konfrontiert sehen, wodurch ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Anbieter digitaler Dienste entstehen. Die komplexen und unterschiedlichen 
nationalen Regelungen zu missbräuchlichen Klauseln können auch die Durchsetzung der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen für nationale und grenzüberschreitende ermächtigte 
Behörden und Verbraucherorganisationen erschweren.  

Da der Rahmen der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen nicht für Online-
Umgebungen entwickelt wurde, untersucht diese Studie, ob es notwendig ist, einerseits die Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen zu ändern, um den Online-Verbraucherschutz gegen 
missbräuchliche Vertragsklauseln von Anbietern digitaler Dienste zu verbessern, und andererseits 
Anbietern digitaler Dienste mehr Rechtssicherheit zu geben, welche Klauseln und Bedingungen als fair 
angesehen werden. 
 
Ziel  

Trotz früherer Versuche, den Rahmen der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
zu überarbeiten, z. B. während der Arbeiten an der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher, wurde die 
erste Änderung erst im vergangenen Jahr durch die Richtlinie zur Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften vorgenommen. Diese Änderung beschränkt sich auf die Erhöhung der 
Wirksamkeit der Sanktionen im Rahmen der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen und die Erleichterung der Bekämpfung missbräuchlicher Klauseln in den 
Mitgliedstaaten.  

Ziel dieser Studie ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Rahmens der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen bei der Bereitstellung digitaler Dienste vorzuschlagen. 
Zu diesem Zweck gibt die Studie einen Überblick über gängige Klauseln, die von Anbietern digitaler Dienste 
verwendet werden, und bewertet, ob diese möglicherweise entgegen Treu und Glauben zu einem 
erheblichen Ungleichgewicht der Rechte und Pflichten der Parteien zum Nachteil der Verbraucher führen. 
Ist dies tatsächlich der Fall, könnten derartige Klauseln als missbräuchlich ausgelegt werden. Diese 
Bewertung erfolgt auf Grundlage der Durchsicht akademischer Literatur, der Rechtsprechung, 
Grundsatzdokumenten, Nachrichten zu Verbraucherproblemen mit unterschiedlichen Anbietern digitaler 
Dienste sowie der Analyse tatsächlicher Klauseln ausgewählter Anbieter digitaler Dienste.  

Wichtigste Ergebnisse 

Die Studie gibt einen Überblick über gängige Klauseln, die von Anbietern digitaler Dienste verwendet 
werden. Sie zeigt, dass viele dieser Klauseln tatsächlich zu einem erheblichen Ungleichgewicht der Rechte 
und Pflichten der Parteien entgegen Treu und Glauben zum Nachteil der Verbraucher führen können. 
Darüber hinaus macht die Studie darauf aufmerksam, dass die Beurteilung missbräuchlicher Klauseln derzeit 
durch folgende Faktoren behindert werden kann: 1) Der Rahmen der Richtlinie über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen wurde aufgrund der Mindestharmonisierung in den Mitgliedstaaten 
unterschiedlich angenommen. 2) In der Präambel der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen werden weder Online-Dienste noch wie die allgemeinen Klauseln darauf 
Anwendung finden können, erwähnt. 3) Der Anhang der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen enthält lediglich eine beispielhafte Liste möglicher missbräuchlicher Klauseln. 4) Die 
Liste möglicher missbräuchlicher Klauseln bezieht sich nicht auf Probleme, die in der digitalen Welt 
vorkommen können.  
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Zu den problematischen Klauseln gehören Klauseln mit dem folgenden Zweck oder der folgenden Wirkung: 
• Irreführung der Verbraucher bezüglich der Art des Vertrags und der sich daraus ergebenden 

gesetzlichen Rechte (z. B. Klauseln, die suggerieren, dass: der Vertrag über die Bereitstellung 
digitaler Inhalte und nicht die Bereitstellung digitaler Dienste geschlossen wird; ein Anbieter 
digitaler Dienste in einer nicht berufsmäßigen Eigenschaft handelt; der Verbraucherschutzrahmen 
nicht gilt); 

• Ermöglichung der Speicherung erhobener personenbezogener Daten durch die Anbieter digitaler 
Dienste, wenn Verbraucher keinen Vertrag abschließen oder der Anbieter digitaler Dienste den 
Vertrag kündigt, oder Ermöglichung der Erhebung von mehr personenbezogenen Daten durch die 
Anbieter digitaler Dienste während der Erfüllung des Vertrags, als die Parteien ursprünglich 
vereinbart haben, ohne dass der Anbieter digitaler Dienste die Verbraucher über die 
Vertragsänderung informiert und ihnen ein Kündigungsrecht des Vertrags einräumt; 

• Erweckung des Eindrucks, dass digitale Dienste kostenlos angeboten werden, während die 
Verbraucher mit ihren personenbezogenen Daten, ihrer Zeit oder ihrer Aufmerksamkeit für den 
Dienst bezahlen; 

• Verhinderung, dass Verbraucher ihre Leistung zurückhalten; 
• Haftungsfreistellung des Anbieters digitaler Dienste: 1) für Schäden, die Verbrauchern durch 

rechtswidrige Inhalte auf der Website des Anbieters digitaler Dienste entstehen, wenn der Anbieter 
digitaler Dienste von diesen Inhalten Kenntnis hatte und sie nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist gelöscht hat, nach deren Ablauf der Schaden entstanden ist; 2) für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden von Verbrauchern; 3) indem der Eindruck erweckt wird, die 
Leistungen werden „wie gesehen“ erbracht; 

• Ermöglichung der Änderung von Klauseln, einschließlich des Preises, durch die Anbieter digitaler 
Dienste, obwohl der Vertrag keinen triftigen Grund für die Änderung der Klauseln enthält oder der 
Anbieter digitaler Dienste die Verbraucher nicht innerhalb einer angemessenen Frist über die 
Änderung informiert hat, bevor die Änderung in Kraft trat, oder die Verbraucher wurden nicht über 
die Möglichkeit informiert, den Vertrag zu kündigen, bzw. erhielten dafür keine angemessene Frist; 

• Erschwerung der Ausübung des Widerrufsrechts durch die Verbraucher; 
• Ermöglichung eines einseitigen Rechts für die Anbieter digitaler Dienste, die Leistung auszusetzen 

oder einen Vertrag zu kündigen, obwohl das Verhalten des Verbrauchers dies nicht objektiv 
rechtfertigt; 

• Verhinderung der Bereitstellung der Daten der Verbraucher durch die Anbieter digitaler Dienste 
nach Kündigung des Vertrags innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem der Verbraucher die 
Kündigung angezeigt hat; 

• Verbot oder Bestrafung von negativen Bewertungen; 
• Verhinderung, dass sich Verbraucher mit Beschwerden und Fragen an eine menschliche Anlaufstelle 

wenden können; 
• Verletzung von Verbraucherrechten und Datenschutzrichtlinien gemäß DSGVO; 
• Erweckung des Eindrucks bei Verbrauchern, dass ihr Recht auf gerichtliche Durchsetzung ihrer 

Rechte eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen ist (z. B. durch Vorschreibung eines 
Schiedsverfahrens; Abweichung von der Brüssel-I-Verordnung (Neufassung); falsche Unterrichtung 
der Verbraucher über ihr Recht, sich auf den vorgeschriebenen Verbraucherschutz ihres 
Wohnsitzlandes zu berufen); 

• Diskriminierung von Verbrauchern durch die Personalisierung derartiger Klauseln; 
• Einschränkung oder Ausschluss des Zugangs zu digitalen Diensten, wenn Verbraucher nicht 

ausdrücklich in die Weitergabe personenbezogener Daten in einem Umfang einwilligen, der über 



Zusammenfassung Aktualisierung der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen im Hinblick 
auf digitale Dienste  

4 
 

die Erbringung eines digitalen Dienstes hinausgeht, einschließlich als Gegenleistung für die 
Erbringung digitaler Dienste; 

• Bereitstellung einer Lizenz für Anbieter digitaler Dienste zur Verwendung der nutzergenerierten 
Inhalte, soweit dies den Verbrauchern zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht ausdrücklich 
zur Kenntnis gebracht und von den Verbrauchern einzeln, gesondert und ausdrücklich 
angenommen wurde; und 

• Formulierung einer Nicht-Fortbestands-Klausel. 

In der Studie gehen wir auf die einzelnen Klauseln ein und legen dar, warum sie in Verbraucherverträgen 
immer oder fast immer als missbräuchlich ausgelegt werden können. Im nächsten Abschnitt stellen wir 
unsere Empfehlungen vor, wie Verbraucher vor derartigen von Anbietern digitaler Dienste verfassten 
Klauseln geschützt werden können.  

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die Studie zeigt, dass das vertragliche Ungleichgewicht im 
Internet nicht einfach durch eine Änderung der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen behoben werden kann. Wir kommen jedoch zu dem Schluss, dass die Stärkung der 
Wirksamkeit des Rahmens der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen erreicht 
werden kann, allerdings nur bei gleichzeitiger Überarbeitung der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 
in Verbraucherverträgen sowie der Anpassung bestimmter Pflichten der Anbieter digitaler Dienste in 
anderen Verbraucherschutzgesetzen der EU, z. B. in der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher oder der 
bevorstehenden Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste. 

Empfehlungen  

In dieser Studie empfehlen wir, die derzeit beispielhafte Liste möglicher missbräuchlicher Klauseln in eine 
schwarze Liste von Klauseln umzuwandeln, die unter allen Umständen als missbräuchlich gelten sollten, 
wenn diese Klauseln in einem Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter digitaler Dienste 
enthalten sind. Dies führt zu einem besseren Verbraucherschutz, mehr Rechtssicherheit für Anbieter 
digitaler Dienste und gleichen Wettbewerbsbedingungen für Anbieter digitaler Dienste.  

Darüber hinaus haben wir mehrere Klauseln identifiziert und unter den wichtigsten Ergebnissen aufgeführt, 
die derzeit von Anbietern digitaler Dienste verwendet werden und unserer Ansicht nach immer oder fast 
immer missbräuchlich sind, wenn sie in Verträgen mit Verbrauchern verwendet werden, die sich jedoch 
nicht auf der derzeitigen beispielhaften Liste befinden oder nur indirekt mit den Punkten der Liste in 
Verbindung gebracht werden können. Wir empfehlen, diese Klauseln auf eine schwarze Liste mit 
verbotenen Klauseln oder auf eine graue Liste mit mutmaßlich missbräuchlichen Klauseln zu setzen, wenn 
diese in einem Vertrag mit einem Anbieter digitaler Dienste verwendet werden. Ob diese Listen auch auf 
andere Dienstleister als Anbieter digitaler Dienste oder andere Online-Händler angewendet werden sollten, 
muss in der politischen Debatte erörtert werden und wird in dieser Studie nicht diskutiert. Wir empfehlen 
außerdem, die Sanktion bei der Verwendung von Klauseln der schwarzen Liste durch Anbieter digitaler 
Dienste zu verschärfen, indem Artikel 6 der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen um einen Absatz ergänzt wird. Dieser Absatz sollte vorsehen, dass die Gerichte in 
Fällen, in denen ein Anbieter digitaler Dienste eine Klausel der schwarzen Liste verwendet, den gesamten 
Vertrag aufheben können, wenn diese Sanktion für den Verbraucher vorteilhafter ist als die bloße 
Streichung der missbräuchlichen Klausel aus dem Vertrag. 

Eine dritte Reihe von Empfehlungen bezieht sich auf den Abschluss von Verträgen und die Einbindung 
allgemeiner Geschäftsbedingungen. Erstens empfehlen wir, Artikel 1 Buchstabe i des Anhangs der Richtlinie 
über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen umzuformulieren, um ausdrücklich darauf 
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hinzuweisen, dass die Platzierung eines Hyperlinks zu allgemeinen Geschäftsbedingen an beliebiger Stelle 
der Website des Anbieters digitaler Dienste nicht ausreicht, um dem Verbraucher eine „tatsächliche“ 
Möglichkeit zu bieten, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen vor Vertragsabschluss zur Kenntnis zu 
nehmen. Stattdessen sollten die Anbieter digitaler Dienste verpflichtet werden, die Verbraucher auf einen 
solchen Hyperlink aufmerksam zu machen, und die Beweislast, dass dies erfolgt ist, sollte bei den Anbietern 
liegen. Folglich könnte davon ausgegangen werden, dass eine Angabe von allgemeinen 
Geschäftsbedingungen über einen Hyperlink, ohne dass der Verbraucher ein Kästchen ankreuzen oder 
anderweitig ausdrücklich einwilligen muss, als nicht transparent gilt. Dies wäre eine einfache Vermutung.  

Zweitens empfehlen wir die Verabschiedung eines ausdrücklichen Verbots von Verträgen, die durch eine 
stillschweigende Einwilligung des Verbrauchers im Internet zustande kommen, was es Anbietern digitaler 
Dienste unmöglich machen würde, sich auf diese Vertragsarten als Schutzhüllenlizenz zu berufen. Dies wird 
erreicht, wenn Anbieter digitaler Dienste verpflichtet werden, die Verbraucher ausdrücklich und eindeutig 
darüber zu informieren, dass ihre Handlung zum Vertragsschluss führt, bevor eine solche Handlung 
ausgeführt wird, und zu diesem Zeitpunkt eine ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers zum 
Vertragsabschluss einzuholen. Die Einwilligung wäre in dem Fall nur gültig, wenn die Verbraucher 
tatsächlich die Möglichkeit hatten, die Vertragsbedingungen zu lesen, bevor sie einwilligen.  

Drittens empfehlen wir, Anbieter digitaler Dienste zu verpflichten, die Transparenz der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Internet, der vorgeschriebenen Verbraucherschutzvorschriften und der 
Anwendung von Mechanismen zur automatisierten Entscheidungsfindung zu fördern. Diese 
Informationspflichten könnten in die bevorstehende Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste aufgenommen werden, oder sie könnten bei einer weiteren Überarbeitung der Richtlinie über die 
Rechte der Verbraucher in Betracht gezogen werden.  

Schließlich würden wir die Einführung von Standardvorschriften für die Einschränkung der 
Datenspeicherung für Anbieter digitaler Dienste auf EU-Ebene empfehlen. Derartige Vorschriften würden 
Anbieter digitaler Dienste verpflichten, die erhobenen Verbraucherdaten innerhalb einer angemessenen 
Frist zu löschen, sobald diese Daten für die Erbringung ihrer Dienste nicht mehr erforderlich sind. Wird dies 
nicht auf EU-Ebene geregelt, führt dies wahrscheinlich dazu, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Fristen festlegen, was zu einer weiteren Rechtsunsicherheit auf dem Markt für die Erbringung digitaler 
Dienste beitragen würde. Erlassen die Mitgliedstaaten solche Vorschriften nicht und gelten die 
Vertragsklauseln, die eine unbefristete oder unangemessen lange Datenspeicherung vorsehen, als 
missbräuchlich, hätte die Nichtigerklärung dieser Klauseln nachteilige Folgen für die Verbraucher. 
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